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(1) Einführung & Orientierung

e)  Rechtliche Situation
Asylberechtigt und demnach politisch verfolgt sind Menschen, 

die im Falle der Rückkehr in ihr Herkunftsland einer 

schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sein 

werden, 

• aufgrund ihrer Rasse, Nationalität, politischen Überzeugung, 

religiösen Grundentscheidung oder Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe 

• ohne eine Fluchtalternative innerhalb des Herkunftslandes 

oder anderweitigen Schutz vor Verfolgung zu haben.

Rechtliche Grundlagen und Folgen

• Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre

• Niederlassungserlaubnis nach drei oder fünf Jahren 

möglich, wenn weitere Voraussetzungen, wie etwa die 

Sicherung des Lebensunterhalts sowie ausreichende 

Deutschkenntnisse, erfüllt sind.

• unbeschränkter Arbeitsmarktzugang - Erwerbstätigkeit 

gestattet

• Anspruch auf Familiennachzug
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(1) Einführung & Orientierung

e)  Rechtliche Situation
Auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention gelten Menschen 

als Flüchtlinge, die sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung 

von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren 

• aufgrund ihrer Rasse, Nationalität, politischen Überzeugung, 

religiösen Grundentscheidung oder Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe

• außerhalb ihres Herkunftslands befinden und sie den Schutz 

ihres Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen können oder 

aufgrund der begründeten Furcht nicht in Anspruch nehmen 

wollen.

Rechtliche Grundlagen und Folgen

• Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre

• Niederlassungserlaubnis nach drei oder fünf Jahren 

möglich, wenn weitere Voraussetzungen, wie etwa die 

Sicherung des Lebensunterhalts sowie ausreichende 

Deutschkenntnisse, erfüllt sind.

• unbeschränkter Arbeitsmarktzugang - Erwerbstätigkeit 

gestattet

• Anspruch auf Familiennachzug 
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(1) Einführung & Orientierung

e)  Rechtliche Situation
Der Unterschied zwischen Flüchtlingen und Asylberechtigten 

ist nicht groß. Die beiden Schutzformen basieren vor allem auf 

unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen. Die Definition der 

Flüchtlingseigenschaft beruht auf der Genfer 

Flüchtlingskonvention; die Asylberechtigung ist in der deutschen 

Verfassung verankert. Der Flüchtlingsschutz nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention umfasst auch den Schutz vor der 

Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure. Das 

verfassungsrechtlich geschützte Asylrecht schützt dagegen nur 

von Gefahren, die vom Heimatstaat ausgehen.

Beispiele für Handlungen, die als Verfolgung gelten können:

• Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, 

einschließlich sexueller Gewalt,

• gesetzliche, administrative, polizeiliche und/oder justizielle 

Maßnahmen, die als solche diskriminierend sind

• unverhältnismäßige Strafverfolgung oder Bestrafung,

• Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes 

• Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit 

anknüpfen oder gegen Kinder gerichtet sind.
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(1) Einführung & Orientierung

e)  Rechtliche Situation
Der subsidiäre Schutz greift ein, wenn weder der 

Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden 

können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht. 

Subsidiär schutzberechtigt sind Menschen, die stichhaltige 

Gründe dafür vorbringen, dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein 

ernsthafter Schaden droht und sie den Schutz ihres 

Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen können oder wegen 

der Bedrohung nicht in Anspruch nehmen wollen. 

Ein ernsthafter Schaden kann sowohl von staatlichen als auch 

von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen.
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(1) Einführung & Orientierung

e)  Rechtliche Situation
Als ernsthafter Schaden gilt: 

• die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe,

• Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 

oder Bestrafung oder

• eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 

bewaffneten Konflikts.

Rechtliche Grundlagen und Folgen

• Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr

• bei Verlängerung: jeweils zwei weitere Jahre

• Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren (die 

Asylverfahrensdauer wird eingerechnet) möglich, wenn 

weitere Voraussetzungen, wie etwa die Sicherung des 

Lebensunterhalts sowie ausreichende Deutschkenntnisse, 

erfüllt sind.

• unbeschränkter Arbeitsmarktzugang - Erwerbstätigkeit 

gestattet

• kein Anspruch auf privilegierten Familiennachzug
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(1) Einführung & Orientierung

e)  Rechtliche Situation
Wenn die drei Schutzformen 

• Asylberechtigung, 

• Flüchtlingsschutz, 

• subsidiärer Schutz 

nicht greifen, kann bei Vorliegen bestimmter Gründe ein 

Abschiebungsverbot erteilt werden.

Ein schutzsuchender Mensch darf nicht rückgeführt werden, 

wenn

• die Rückführung in den Zielstaat eine Verletzung der 

Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 

und Grundfreiheiten (EMRK) darstellt, oder

• dort eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder 

Freiheit besteht. 

Hier tritt der nationale Abschiebeschutz in Kraft.
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(1) Einführung & Orientierung

e)  Rechtliche Situation
Erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt 

dann vor, wenn lebensbedrohliche oder schwerwiegende 

Erkrankungen sich durch eine Rückführung wesentlich 

verschlimmern würden. Dabei wird nicht vorausgesetzt, dass die 

medizinische Versorgung im Zielstaat mit der in der 

Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist. Eine ausreichende 

medizinische Versorgung liegt in der Regel auch dann vor, wenn 

diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist.

Wird ein nationales Abschiebungsverbot festgestellt, darf keine 

Rückführung in den Staat erfolgen, für den dieses 

Abschiebungsverbot gilt. Den Betroffenen wird von der 

Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.

Ein Abschiebungsverbot kommt jedoch nicht in Betracht, wenn 

den Betroffenen die Ausreise in einen anderen Staat möglich und 

zumutbar ist oder sie ihren Mitwirkungspflichten nicht 

nachgekommen sind.
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(1) Einführung & Orientierung

e)  Rechtliche Situation
Rechtliche Grundlagen und Folgen

• Aufenthaltserlaubnis für mind. ein Jahr

• wiederholte Verlängerung möglich

• Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren (die 

Asylverfahrensdauer wird eingerechnet) möglich, wenn weitere 

Voraussetzungen, wie etwa die Sicherung des 

Lebensunterhalts sowie ausreichende Deutschkenntnisse, 

erfüllt sind.

• Beschäftigung möglich – Erlaubnis der Ausländerbehörde 

erforderlich

• kein Anspruch auf privilegierten Familiennachzug
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(1) Einführung & Orientierung

e)  Rechtliche Situation

Duldung

Unter Duldung versteht man die 

vorübergehende Aussetzung der 

Abschiebung gemäß 

§§ 60a bis 60d AufenthG. 

Dies kann aus verschiedenen 

Gründen geschehen: 

Eine Duldung wird beispielsweise erteilt, wenn die Abschiebung 

• aus rechtlichen Gründen (z. B. das Recht zur Wahrung des Ehe- und 

Familienlebens) oder 

• aus tatsächlichen Gründen (z. B. fehlende Reisedokumente) nicht möglich ist 

und die Ausländerin bzw. der Ausländer keine Aufenthaltserlaubnis erhält. 

Die Ausreisepflicht geduldeter Ausländerinnen und Ausländer bleibt unberührt.
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(1) Einführung & Orientierung

e)  Rechtliche Situation

Wichtig für Sie

1. ………………….

2. ………………….


